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64. Deutscher Verkehrsgerichtstag   28. bis 30. Januar 2026 in Goslar 
 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis VIII 
 
Wie viele und welche Drohnen verträgt der Luftraum? 
 

 
 

1. Die zunehmende Zahl von Unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS) erfordert verbindli-

che Strukturen für Planung, Überwachung und Kollisionsvermeidung. Ein eingerichteter 

Raum für koordinierte UAS-Verkehre (U-Space) gemäß Durchführungsverordnung (EU) 

2021/664 kann diese Strukturen schaffen, insbesondere in urbanen Räumen. Die euro-

päischen Vorgaben zum U-Space sollten zügig in nationales Recht überführt werden. 

2. Die Erhöhung der Sicherheit durch weitere technische Maßnahmen ist notwendig. Die 

verpflichtende elektronische Erkennbarkeit der UAS (Systeme wie z. B. FLARM, ADS-

B, Remote ID) sollte durch den EU-Verordnungsgeber eingeführt werden. Auch „Ge-

ofencing“ kann eine Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit sein. Die EU-Regeln zum 

Ausweichen von Luftfahrzeugen sollten zudem mit Blick auf die besonderen Eigen-

schaften von UAS präzisiert werden. 

3. Der Verordnungsgeber sollte klarstellen, dass das Behördenprivileg des § 21k Luftver-

kehrs-Ordnung (LuftVO) für sämtliche Behörden gilt (funktionaler Behördenbegriff). 

Hierbei ist die Pflicht einzuführen, die Sicherheitsziele der Verordnung (EU) 2018/1139 

zu berücksichtigen. Die Regelungen des § 30 Luftverkehrsgesetz bleiben unberührt. Die 

Ausnahme von der Pflicht zur Fernidentifizierung nach § 21k Abs. 3 LuftVO sollte auf 

ein für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe im öffentlichen Interesse erforderliches Maß 

reduziert werden. 


